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Anlage 3 Besondere Bedingungen für die Fahrradmitnahme 

(Anlage zu § 11 Abs. 1 der Beförderungsbedingungen) 
 

1. In den Fahrzeugen der KRN ist die Mitnahme von Fahrrädern grundsätzlich gestattet; jedoch nicht an 
Schultagen vor 9.00 Uhr sowie zwischen 11.30 und 14.00 Uhr.  

2.  Als Fahrräder gelten einsitzige Zweiräder sowie Fahrräder mit elektromotorischen Hilfsantrieb, wenn sie 
nicht unter die EU Richtlinie 2002/24/EC fallen und somit keine Zulassung benötigen. Alle sonstigen Fahr-
zeuge mit Motorausrüstung, hierzu zählen auch Elektromobile und Elektroscooter, sowie Sonderkonstruk-
tionen (z. B. Zweiräder mit langem Radstand und Lastenräder) sind von der Mitnahme ausgeschlossen. 
Zusammengeklappte Fahrräder gelten als Handgepäck. 

3.  Jeder Fahrgast darf nur ein Fahrrad mit sich führen. 

4.  Die Beförderung von Fahrrädern erfolgt nur im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitäten. In Bussen 
erfolgt die Mitnahme nur auf den dafür vorgesehenen Abstellflächen. Die Beförderung von Rollstühlen 
und Kinderwagen hat Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet das Fahr- oder Zugpersonal über die Fahr-
radmitnahme verbindlich. 

5.  Fahrräder werden auf eigene Gefahr mitgenommen. Die Haftung des Verkehrsunternehmens bei Beschä-
digung des Fahrrades ist ausgeschlossen. 

 


